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Erläuterungen zu den Massnahmenblättern 

Für das Erreichen der formulierten Ziele der Energierichtplanung sind konkrete Umset-

zungsschritte einzuleiten. In den Massnahmenblättern werden die einzelnen Vorhaben be-

schrieben. Im Wesentlichen geben sie Auskunft über den Gegenstand, die Zielsetzung, das 

Vorgehen und die massgeblich Beteiligten. Es wird zwischen Massnahmen für den Aufbau 

oder die Erweiterung von Wärmeverbunden (M 11 - M 21), ergänzenden Massnahmen für 

die Wärmeversorgung (M 31 - M 36), Massnahmen im Bereich Elektrizität (M 51 - M 57) 

und flankierenden Massnahmen (M 71 - M 77) unterschieden.  

M 00 = Massnahmennummer;  

S 00 = zugehöriger Standort;  

V 00 = zugehöriges Verbundgebiet 

Die einzelnen Vorgehensschritte für die Zielerreichung werden aufgeführt. Die Umsetzung 

der Massnahmen wird entsprechend der Dringlichkeit und Projektreife zeitlich in folgende 

Stufen eingeteilt:  

kurzfristig:  < 5 Jahre 

mittelfristig: 5 bis 10 Jahre 

langfristig: > 10 Jahre 

laufend:  Daueraufgabe 

Die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der einzelnen Vorgehensschritte werden defi-

niert. Wo mehrere Organisationen genannt werden, ist die erstgenannte Organisation fe-

derführend. 

Festsetzungen (FS) sind Vorhaben, die mit Blick auf die wesentlichen räumlichen Auswir-

kungen bereits abgestimmt, koordiniert und abgeklärt sind.  

Zwischenergebnisse (ZE) sind Vorhaben, die noch nicht abgestimmt sind, für die sich aber 

klare Aussagen zu den weiteren Abstimmungs-, Koordinations- und Abklärungsschritten 

machen lassen.  

Vororientierungen (VO) sind Vorhaben, die sich noch nicht in dem für die Abstimmung er-

forderlichen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des 

Raumes oder die damit verbundenen Massnahmen haben können. 

  

Massnahmenstruktur 

Vorgehen 

Koordinationsstand 
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Gegenüber dem Teilrichtplan Energie OO 2015 wurden mit der Überarbeitung des Teilricht-

planes folgende Streichungen oder wesentliche Änderungen der Massnahmenblätter vor-

genommen: 

Nr. bisherige Bezeichnung Revision 2023 

M 11 Wärmeverbund «ARA Unterseen» –> Verbundgebiet «Bödeli» 

M 12 Wärmeverbund «Steindler» gestrichen, integriert in M 11 

M 13 Vorranggebiet Gasversorgung gestrichen, integriert in M 11 

M 14 Wärmeverbund «AVARI» gestrichen, integriert in M 11 

M 15 Wärmeverbund «Matten Süd» gestrichen, integriert in M 11 

M 16  WV «Holzheizwerk Meiringen» –> Verbundgebiet «Meiringen» 

M 17 WV «Holzwärme Grindelwald» aktualisiert 

M 18 WV «Hasliberg» aktualisiert 

M 19 WV «Gsteigwiler» aktualisiert 

M 20 Eignungsgebiete für Verbunde aktualisiert 

M 21 WV «Brienz Dorf» aktualisiert 

M 22  WV «Ringgenberg» (neu) 

M 23  WV «Lauterbrunnen-Wengen» (neu) 

M 31 Sonderzone Energie –> Standorte Energieanlagen 

M 32 Biogasanlage Jungfrauregion ersatzlos gestrichen 

M 33 Strategie Gasversorgung gestrichen, integriert in M 11 

M 34 Energie in Baureglementen aktualisiert 

M 35 Energieholzbedarf und -angebot –> Monitoring Energieholzmarkt 

M 36   Effiziente Nutzung von Biomasse (neu) 

M 51 Saisonale Speicherung aktualisiert 

M 52 Realisierung geplante Wasserkraftwerke aktualisiert 

M 53 Kantonale Wassernutzungsstrategie ersatzlos gestrichen, da umgesetzt 

M 54 Abwasser-Kraftwerke unverändert belassen 

M 55 Trinkwasser-Kraftwerke unverändert belassen 

M 56 Potenzialgebiete Windenergie ersatzlos gestrichen 

M 57 Sonnenenergie –> Alpine Solaranlagen 

M 71 Energiekommission Oberland-Ost aktualisiert 

M 72 Arbeitsgruppe Energie «Bödeli» ersatzlos gestrichen, da umgesetzt 

M 73 Energieregion Oberland-Ost ersatzlos gestrichen  

M 74 Energieberatung aktualisiert 

M 75 Motivation und Information aktualisiert 

M 76 Energiedienstleister  unverändert 

M 77 Regionales Controlling aktualisiert 

 

 

Übersicht Revision 2023 
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 M 11 Verbundgebiet «Bödeli» 

Standortgemeinden Interlaken, Unterseen, Matten, Bönigen, Wilderswil 

Ausgangslage Seit dem Jahr 2000 wird die leitungsgebundene Wärmeversorgung schrittweise ausgebaut, 

mit erneuerbaren Wärmequellen ergänzt und laufend den neuen Anforderungen angepasst: 

die Erdgasversorgung durch die IBI, der Holz-Wärmeverbund «AVARI» und der Abwärmever-

bund «ARA Unterseen». 

Die Wärmeverbunde AVARI und Unterseen wurden miteinander verbunden, so dass AVARI 

Wärme in das Verbundgebiet Unterseen einspeisen kann.  

Um leitungsgebundene Wärmeversorgung ökologisch und wirtschaftlich zu optimieren, ha-

ben die beteiligten Energiedienstleister (IBI, EBL, AVARI, Wärme Bödeli AG) bezüglich Pla-

nung, Organisation und Betrieb eine enge Kooperation vereinbart. 

Die Gemeinden Bönigen, Interlaken, Matten und Unterseen haben 2020 ihre überkommu-

nale Energieplanung «Bödeli» revidiert und auf die aktuellen Anforderungen ausgerichtet.  

Der erneuerbare Anteil der 2022 versorgten Wärme beträgt beim AVARI-Verbund 99% und 

beim ARA-Wärmeverbund etwa 70%. Um die durch den weiteren Ausbau erforderliche Wär-

memenge möglichst erneuerbar bereitzustellen, werden die thermische Nutzung von Grund-

wasser und zusätzliche Nutzung von Energieholz geprüft. 

Zielsetzung Weiterausbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung  

Erhöhung der Anschlussdichte im Versorgungsgebiet V 11 

Reduktion der CO2-Emissionen durch Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger 

Redundanz und Spitzendeckung fossil 

Laufende Optimierung des Betriebes mit transparenter Berichterstattung 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 110 GWh/a Geliefert 2020: 50 GWh/a  

Energieträger Abwärme aus dem gereinigten Abwasser der ARA Region Interlaken 

Effiziente Nutzung von Energieholz (vgl. M 14) 

Bei Bedarf zusätzliche Wärme aus Grundwasser oder Solarthermie 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig 

 

laufend 

Strategische Ausbauplanung mit 

Standortsicherung Energiezentralen 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Beteiligte EDL und Gemeinden 

 

EDL 

laufend Erweiterung Wärmeverbund Wärme Bödeli AG 

laufend  Optimierung des Betriebes und Erhö-

hung der Anschlussdichte  

AVARI AG 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Standorte für Energiezentralen im Nichtbaugebiet (M 31) mit Standortbezeichnungen: 

S 11.1 ARA Region Interlaken in Unterseen  

S 11.2 Birmse Unterseen 

S 11.3 Grundwasserpumpwerk Matten 
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S 11.4 Grundwasserpumpwerk Erlen IBI/Bönigen 

S 11.5 Holzheizwerk AVARI 

M 35 Monitoring Energieholzmarkt 

M 36 Effiziente Nutzung von Biomasse 

Bemerkungen Vgl. Massnahme M 13 des überkommunalen Richtplanes Energie Bödeli «Koordinations-

gruppe Energie» als Kontaktstelle zur Energiekommission Oberland-Ost 
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 M 16 Verbundgebiet "Meiringen"  

Standortgemeinden Meiringen, Schattenhalb 

Ausgangslage Seit über 20 Jahren wird der Ortskern von Meiringen mit einem Holzwärmeverbund er-

schlossen. 2022 werden durch die Alpen Energie Meiringen etwa 100 Liegenschaften im Ver-

bund mit Wärme im Umfang von rund 12 GWh/a versorgt. Die Wärme wird vollständig mit 

Holzschnitzel erzeugt; es besteht ein ölbetriebener Notkessel.  

Das östliche Siedlungsgebiet wird von Alpen Energie schrittweise mit kalter Fernwärme aus 

Grundwasser erschlossen. 2022 werden in diesem Gebiet Liegenschaften mit etwa 1 GWh/a 

erneuerbare Wärme versorgt. 

Im westlichen Gemeindegebiet Hausen und im Gewerbegebiet kann Wärme aus dem gerei-

nigten Abwasser der Kläranlage oder aus dem Grundwasser genutzt werden, sobald die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen dies zulassen. 

Zielsetzung 
– Ausbau und Erhöhung der Anschlussdichte im Versorgungsgebiet V 16 

– Reduktion der CO2-Emissionen durch den Ersatz fossiler Feuerungen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 20 GWh/a Geliefert 2020: 10 GWh/a  

Energieträger 
– Energieholz 

– Wärme aus dem Grundwasser 

– Abwärme aus dem gereinigten Abwasser der Kläranlage 

– Erdöl als Redundanz und Spitzendeckung 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

 kurzfristig Optimierung Versorgungsperimeter 

unter Berücksichtigung Abnahme Wär-

mebedarf durch Sanierungen und Po-

tenzial Anschlussverdichtung 

Alpen Energie  

in Zusammenarbeit mit den 

Standortgemeinden  

 kurz- bis mit-

telfristig 

mittelfristig 

 

laufend 

Leistungsauftrag oder Vereinbarung 

zum Wärmeverbund 

Thermischer Saisonspeicher im Fels 

prüfen 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Standortgemeinden mit Alpen 

Energie 

Alpen Energie 

 

Alpen Energie 

 laufend Ausbau und Erneuerung der Wärme-

verbunde mit Betriebsoptimierung  

Alpen Energie 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Standorte für Energiezentralen im Nichtbaugebiet (M 31) mit Standortbezeichnung:  

S 16.1 Holzheizwerk Meiringen, möglicher Standort Wasserstoffproduktion (Pilotanlage)  

S 16.2 ARA Meiringen 

S 16.3 Thermischer Felsspeicher (saisonaler Wärmespeicher) 

Bemerkungen  
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 M 17 Wärmeverbund "Grindelwald"  

Standortgemeinde Grindelwald 

Ausgangslage In Grindelwald wurde 2010 der Wärmeverbund " Grindelwald" (V 17) realisiert. Das Holz-

heizwerk (S 17) produziert jährlich rund 11 GWh/a Wärme. Zur Spitzendeckung wird Heizöl 

eingesetzt (ca. 5 bis 10% des Jahresverbrauchs). Der Wärmeverbund versorgt v.a. Hotels, Ge-

meindeliegenschaften und Wohnhäuser. Die ungenutzte Anschlussleistung beträgt etwa 3 

MW (resp. etwa 7 GWh/a).  

Zielsetzung 
– gezielte Erweiterung und Verdichtung des Verbunds (V 17) 

– Substitution von Heizöl durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der CO2-

Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 20 GWh/a Geliefert 2020: 14 GWh/a  

Energieträger 
– Energieholz 

– Evtl. Wärme aus dem Grundwasser, Abwasser oder Solarthermie (Sommerbetrieb) 

– Heizöl zur Redundanz und Spitzendeckung 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

– Erhöhung der Anschlussdichte 

– Fördergelder für Anschlüsse mit 

Überlänge 

– Unterstützung der Wärmebezü-

ger zwecks Einhaltung der Rück-

lauftemperatur 

Gemeinde Grindelwald mit Holz-

wärme Grindelwald AG 

laufend 

laufend 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Optimierung und Erneuerung der An-

lage 

Holzwärme Grindelwald AG 

Holzwärme Grindelwald AG 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 17 Holzheizwerk Grindelwald 

M 35 Monitoring Energieholzmarkt 

Bemerkungen Bei reduzierter Anschlussleistung wird der Vertrag entsprechend angepasst.  
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 M 18 Wärmeverbund "Hasliberg"  

Standortgemeinde Hasliberg 

Ausgangslage In Hasliberg Twing wurde 2012 der Wärmeverbund "Hasliberg" (V 18) realisiert. Das Holz-

heizwerk (S 18) produziert jährlich rund 3.5 GWh/a Wärme. Zur Spitzendeckung wird Heizöl 

eingesetzt (ca. 5 bis 10% des Jahresverbrauchs). Dem Verbund sind Hotels, Gemeindeliegen-

schaften und Wohnhäuser angeschlossen. Das ungenutzte Anschlusspotenzial liegt bei rund 

0.5 MW (resp. gut 1 GWh/a).  

Zielsetzung 
– gezielte Erweiterung und Verdichtung des Verbunds 

– Substitution des Heizöls durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der 

CO2-Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 4 GWh/a Geliefert 2020: 3 GWh/a  

Energieträger 
– Energieholz 

– Evtl. Solarthermie (Sommerbetrieb) 

– Heizöl zur Spitzendeckung 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

 

 

laufend 

Festlegung Versorgungsperimeter 

und Abschluss Vereinbarung (gegen-

seitige Rechte und Pflichten, Zusam-

menarbeit, …) 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Gemeinde Hasliberg mit BKW 

Energie AG 

 

 

BKW Energie AG 

laufend Erhöhung der Anschlussdichte 

Ausbau, Erneuerung und Optimie-

rung der Anlage 

BKW Energie AG  

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 18 Holzheizwerk Hasliberg 

Bemerkungen  
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 M 19 Wärmeverbund "Gsteigwiler" 

Standortgemeinde Gsteigwiler 

Ausgangslage Die Gemeindeverwaltung von Gsteigwiler realisierte 2011 den Wärmeverbund V 19. Mit ei-

ner Holzschnitzelfeuerung (S 19) wird jährlich rund 1 GWh/a Wärme produziert (die Anlage 

hat eine Leistung von 450 kW). Der Wärmeverbund versorgt drei Grossbezüger und ungefähr 

25 Haushalte. Die Verantwortung des Betriebes und Unterhaltes des Wärmeverbundes ob-

liegt der Gemeinde. Zur Entlastung wurde für die ersten Jahre eine Kommission gebildet, 

welche die Schnittstelle zum Gemeinderat und zu den Abnehmern ist, den Betrieb und Un-

terhalt regelt und die Rechnungsführung überwacht. 

Zielsetzung 
– gezielte Erweiterung und Verdichtung des Verbunds (V19) 

– Substitution von Heizöl durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der CO2-

Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 1 -2 GWh/a Geliefert 2020: 1 GWh/a   

Energieträger 
– Energieholz 

– Evtl. Solarthermie (Sommerbetrieb) 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

laufend gezielter Ausbau des Versorgungspe-

rimeters und Optimierung der Anlage 

Gemeinde Gsteigwiler 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 19 Holzheizwerk Gsteigwiler 

Bemerkungen 
– Mit der Kesselerneuerung liesse sich die Kapazität des Verbundes erhöhen, wodurch 

der Versorgungsperimeter mittelfristig erweitert werden könnte. 

– Bei Bedarf könnte eine Abtretung des Betriebes an einen Energiedienstleister (mit vor-

handenem Pikettdienst und Fernüberwachung) geprüft werden. 
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 M 20 Eignungsgebiete für Verbunde  

Standortgemeinde, Ortsteile Brienz, Brienzwiler, Guttannen (Ortskern), Gadmen (Innertkirchen), Mürren (Lauterbrunnen), 

Oberried (Ortskern und Moos) 

Ausgangslage Aufgrund des hohen Wärmebedarfs eignen sich die in der Richtplankarte bezeichneten Ge-

biete für eine Versorgung im Verbund. Als Energieträger kommen entsprechend der Bezeich-

nung dieser Eignungsgebiete prioritär Abwärme, Wärme aus Quell- und Grundwasser oder 

Oberflächengewässer oder Energieholz in Frage. Ergänzend können jeweils Wärme aus ört-

lich ungebundener Umweltwärme (Sonne und Luft) eingesetzt werden.  

In Brienz hat die Mäder Forstunternehmung einen Kleinwärmeverbund mit Holzschnitzeln 

mit einer Leistung von 400 kW realisiert. 

Zielsetzung 
– effiziente Versorgung des Gebietes mit einem möglichst hohen Anteil an erneuerbaren 

Energien  

– Reduktion der CO2-Emissionen 

Energieträger 
– Abwärme aus Abwasserreinigungsanlagen oder Stromumwandlung 

– Energieholz (Schnitzel, Pellets) 

– Erdwärme kombiniert mit Solarthermie (für Warmwasser und Regeneration von Erd-

speichern im Sommer) 

– Wärme-/Kältenutzung aus Quell- und Grundwasser, Seewasser 

– ergänzt mit örtlich ungebundener Umweltwärme (z.B. Solarthermie für Sommerbetrieb) 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Machbarkeits- und Wirtschaftlich-

keitsstudie, allenfalls mit Versor-

gungsvarianten 

Standortgemeinde, 

evtl. gemeinsam mit Energie-

dienstleister 

Information und Absichtsvereinba-

rungen mit Schlüsselkunden 

 

Auswahlverfahren Energiedienstleis-

ter; Abschluss Zusammenarbeitsver-

trag 

 

Projektierung und schrittweise Reali-

sierung  

 

Koordinationsstand  Zwischenergebnis 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
In der Richtplankarte sind die zugehörigen ortsgebundenen Wärmequellen als S 20, die vor-

gesehenen Wärmeverbundgebiete mit V 20 bezeichnet.  

Bemerkungen vgl. auch die entsprechenden Empfehlungen in den Gemeindeblättern 
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 M 21 Wärmeverbund "Brienz Dorf" 

Standortgemeinde Brienz 

Ausgangslage Die Fernwärmeversorgung Brienz Dorf AG FEBDAG betreibt seit 2002 im Dorfkern von Brienz 

einen Wärmeverbund. Der grösste Wärmebezüger ist die Einwohnergemeinde mit den 

Schulhäusern, Kindergarten, Mehrzweckhalle und dem Gemeindehaus Dindlen. Weiter sind 

8 private Wohn- und Gewerbebauten am Verbund angeschlossen. Alle Liegenschaftsbesitzer 

sind Mitaktionäre. Die Anlage umfasst einen Holzschnitzel-Heizkessel (400 kW) und einen Öl-

kondensations-Heizkessel 100 kW, welcher für den Sommerbetrieb sowie zur Spitzende-

ckung eingesetzt wird. Die Heizkessel produzieren pro Jahr rund 1.2 GWh. Das Fernwärme-

netz ist so ausgelegt, dass eine Verdopplung der Leistung möglich ist. 

Für den Sommerbetrieb soll die Nutzung von Solarthermie geprüft werden. 

Zielsetzung 
– gezielte Erweiterung des Verbundes V 21 im Kerngebiet 

– Erweiterung in den Gebieten Tracht / Bahnhof und Änderdorf prüfen 

– Kombination mit Seewassernutzung (Wärmepumpe) prüfen 

– Substitution von Heizöl durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der CO2-

Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 2 -3 GWh/a Geliefert 2020: 1 – 2 GWh/a  

Energieträger 
– Energieholz 

– evtl. Ergänzung mit Nutzung Solarthermie (Sommerbetrieb) oder Seewasser 

– Heizöl für Redundanz und Spitzendeckung 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Erhöhung der Anschlussdichte im 

Kerngebiet 

VR FEBDAG 

 Ergänzung mit Solarthermie oder 

Seewasser-WP (insb. für Sommerbe-

trieb) prüfen 

 

mittel- bis 

langfristig 

laufend 

Gebietserweiterungen Tracht / Bahn-

hof und Änderdorf 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Gemeinde Brienz und 

VF FEBDAG 

FEBDAG 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 21 Holzheizzentrale FEBDAG 

Bemerkungen 2014 wurde im Gebiet Änderdorf für die Schule für Holzbildhauerei und die Geigenbau-

schule eine separate Holzschnitzelheizung mit 150 kW installiert. 
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 M 22 Wärmeverbund "Ringgenberg" 

Standortgemeinde Ringgenberg 

Ausgangslage Im Zentrum von Ringgenberg betreibt AVARI einen Holzwärmeverbund, der nach Bedarf der 

Liegenschaftsbesitzer schrittweise ausgebaut wird. Zur Redundanz und die Spitzendeckung 

wird ein Ölkessel eingesetzt. Das Fernwärmenetz ist so ausgelegt, dass die Leistung wesent-

lich erhöht werden kann. 

Für den Sommerbetrieb soll die Nutzung von Solarthermie (z.B. von Sonnenkollektoren auf 

dem Schulhausdach) geprüft werden. Damit können sowohl der Bedarf an Heizöl als auch an 

Energieholz reduziert werden.  

Zielsetzung 
– gezielter Ausbau des Verbundes V 22 

– Kombination mit Solarthermie prüfen 

– Substitution von Heizöl durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der CO2-

Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 1 - 2 GWh/a Geliefert 2023:  

ca. 0.5 GWh/a 

 

Energieträger 
– Energieholz 

– evtl. Ergänzung mit Nutzung Solarthermie (Sommerbetrieb)  

– Heizöl zur Redundanz und Spitzendeckung 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Erhöhung der Anschlussdichte im 

Kerngebiet 

AVARI 

 

laufend 

Ergänzung mit Solarthermie prüfen 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

 

AVARI 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 22  Standort Energiezentrale 

M 35  Monitoring Energieholzmarkt 
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 M 23 Wärmeverbund "Lauterbrunnen-Wengen" 

Standortgemeinde Lauterbrunnen 

Ausgangslage Die Gemeinde Lauterbrunnen entwickelt gemeinsam mit BKW AEK Contracting (BAC) eine 

Fernwärmeversorgung für Siedlungen Lauterbrunnen und Wengen. Ganzjährig soll die Ab-

wärme aus dem gereinigten Abwasser der ARA Lauterbrunnen genutzt werden. Bei höherem 

Wärmebedarf wird ein Holzschnitzel-Heizwerk zugeschaltet. Entsprechend der Anschlusszu-

sage von Schlüsselkunden soll der Wärmeverbund schrittweise erweitert werden.  

Zielsetzung 
– Realisierung des Wärmeverbundes ab 2026 

– Substitution von Heizöl durch erneuerbare Energieträger und damit Reduktion der CO2-

Emissionen 

Wärmemenge Verbund Potenzial: 10  -12 GWh/a   

Energieträger 
– ARA Abwärme (ganzjährig) 

– Holzenergie (zusätzlich bei Bedarf in Heizsaison) 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig 

 

mittelfristig 

 

laufend 

laufend 

Projektierung und Bewilligungsverfah-

ren; Vorverträge mit Schlüsselkunden 

Erstellung Energiezentrale 

Schrittweiser Ausbau Wärmeverbund 

Jahresbericht mit Energieträgermix 

Weiterausbau WV und Optimierung 

der Anlage 

BAC mit Gemeinde Lauterbrunnen 

 

BAC 

 

BAC 

BAC 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 23 Standort Energiezentrale bei ARA Lauterbrunnen 

M 31 Standorte Energieanlagen 

M 35 Monitoring Energieholzmarkt 

Bemerkungen Ein Ausgleichsbecken für das gereinigte Abwasser kann erfahrungsgemäss den Anteil der 

nutzbaren Abwärme wesentlich erhöhen. 
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 M 31 Standorte Energieanlagen 

Ausgangslage Oftmals ist die Nutzung von erneuerbarer Energie auf einen Standort im Nichtbaugebiet an-

gewiesen. Um die Klimaziele von Bund und Kanton erreichen zu können, will die Regional-

konferenz Oberland-Ost entsprechend dem revidierten Art. 3 KEnV die räumliche Koordina-

tion von Energieanlagen umfassender vornehmen. Dazu sollen besonders geeignete Stand-

orte und Gebiete für die Gewinnung, Speicherung und Umwandlung von erneuerbarer Ener-

gie entsprechend ihrem Planungsstand als Festlegung, Zwischenergebnis oder Vororientie-

rung im TRPE OO festgelegt werden. Beispiele solcher Anlagen sind die Nutzung ortsgebun-

dener Abwärme, Gewinnung erneuerbarer Energien, Umwandlung von Energieträgern (Bio-

masse, Strom, Wärme, erneuerbare Gase), Lagerung oder Saisonspeicher.  

Mit der Bezeichnung von Standorten und Gebieten für Energieanlagen wird ein mindestens 

regionales Interesse an der Nutzung des festgelegten Standortes für Energieanlagen ausge-

wiesen. Dies dient als Grundlage für eine Interessenabwägung und/oder für eine nachfol-

gende Planungspflicht nach Art. 32c RPV. 

Zielsetzung 
– Ermöglichung der Nutzung von erneuerbarer Energie auch im Nichtbaugebiet  

– Indirekte Substitution fossiler Energien und damit der CO2-Emissionen 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

 kurz- bis mit-

telfristig 

  

Unterstützung von geeigneten Stu-

dien und Umsetzungsplanungen (ent-

sprechend dem Planungsstand der 

einzelnen Projekte) 

Regionalkonferenz OO 

(in Zusammenarbeit mit 

kant. Amtsstellen und Ge-

meinden) 

 laufend Bei Projekten die Interessen aus regi-

onaler Sicht vertreten; 

inkl. Unterstützung der Information 

Regionalkonferenz OO 

(in Zusammenarbeit mit den  

jeweiligen Projektträgern)  

Koordinationsstand  Festsetzung (FS), Zwischenergebnis (ZE) oder Vororientierung (VO)  

(entsprechend der Bezeichnung der Standorte) 

Bezeichnete Standorte S 11.1 ARA Region Interlaken (FS), WKK-Anlage (ZE) 

S 11.2 Birmse Unterseen (ZE) 

S 11.3 Grundwasserpumpwerk Matten (ZE) 

S 11.4 Grundwasserpumpwerk Erlen IBI/Bönigen (FS)  

S 11.5 Holzheizwerk AVARI 

S 16.1 Holzheizwerk Meiringen (FS), mögliche Pilotanlage Wasserstoffproduktion (VO) 

S 16.2 ARA Meiringen (FS) 

S 16.3 Thermische Felsspeicher (VO) 

S 20 mögliche Wärmequellen / Energiezentralen für Kleinwärmeverbunde (ZE) 

S 21 Holzheizzentrale FEBDAG (FS) 

S 22 Energiezentrale Ringgenberg (FS) 

S 23 ARA Lauterbrunnen, Energiezentrale (FS) 

S 36 Energiezentrale Eichelti, ESP Flugplatz: Biomassen-WKK / Biokohle-Werk (ZE) 

Bemerkungen  
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 M 34 Energiebestimmungen in kommunalen Baureglementen 

Ausgangslage Mit bau- und planungsrechtlichen Instrumenten auf Stufe der Gemeinde können die Ziele 

des regionalen Teilrichtplans Energie rechtlich verankert und deren Umsetzung gefördert 

werden. Dies kann durch Anreize und Vorschriften in den Baureglementen sowie den Über-

bauungsvorschriften der Zonen mit Planungspflicht erreicht werden.  

Die kantonalen Rechtsgrundlagen, das revidierte kantonale Energiegesetz (KEnG) mit zuge-

höriger Verordnung (KEnV) trat per 1.1.2023 in Kraft. Diese bieten den Gemeinden neue 

Möglichkeiten, Energiemassnahmen in der baurechtlichen Grundordnung oder in Überbau-

ungsordnungen umzusetzen. Dazu hat das kantonale Amt für Umwelt und Energie eine Ar-

beitshilfe «Muster für kommunale Energievorschriften» erarbeitet.  

Die Umsetzung von Energiebestimmungen in den kommunalen Baureglementen ist bei einer 

Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde zu prüfen. Sind keine weitergehenden Energie-

vorschriften vorgesehen, ist der Verzicht zu begründen.  

Die Anwendung der Vorschriften obliegt schliesslich den Gemeinden im Rahmen des Baube-

willigungsverfahrens. 

Zielsetzung 
– Nutzung der neuen Rechtsgrundlagen zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduk-

tion der CO2-Emissionen  

– Einbringen der Ziele des Teilrichtplans Energie in die Nutzungs- und Sondernutzungspla-

nung der Gemeinden 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Überprüfung der Baureglemente im 

Rahmen der nächsten Revision der 

Ortsplanung, entsprechende Anpassun-

gen vornehmen 

Bau-/Planungsämter aller Ge-

meinden 

laufend Anwendung bei Baubewilligungen und 

der Erarbeitung von  

Überbauungsordnungen 

 

Koordinationsstand  Festsetzung  

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Kantonales Recht gilt vor lokalem Recht. Eine Anpassung wird empfohlen 

Bemerkungen   
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 M 35 Monitoring Energieholzmarkt 

Ausgangslage Holzenergie spielt für die Erreichung der Ziele des Teilrichtplans Energie eine wichtige Rolle: 

In vielen Gemeinden, wo der Ersatz von Öl- und elektrischen Widerstandsheizungen ansteht, 

stellt Energieholz wegen fehlender Umweltwärmequellen die einzige Alternative dar. Auch 

sollen mehrere Wärmeverbunde künftig mit Energieholz betrieben werden.  

Zudem ist die Energieholzerzeugung stark von der Preisentwicklung abhängig. Ab einer ge-

wissen Preishöhe können auch schlecht erschlossene und steile Waldabschnitte bewirtschaf-

tet werden. 

Der geplante Ausbau an Wärmeverbunden übersteigt jedoch das regional zur Verfügung ste-

hende Energieholzpotenzial. Die Wärmeverbunde sollten deshalb ergänzende Energieträger 

prüfen (z.B. Solarthermie oder Umweltwärme für den Sommerbetrieb), um Holz sparen zu 

können. Wenn möglich sollte Energieholz verstromt werden (ggf. inkl. Pflanzenkohlenproduk-

tion), um die endliche Ressource Holz so effizient wie möglich zu nutzen. 

Weiter soll die Situation auf dem Holzmarkt (auch bzgl. Altholz, resp. Recyclingholz) sowie 

die Nachfrageseite regelmässig geprüft werden, um die Ressource nicht zu übernutzen. 

Diese Aufgabe soll von einer regionalen Monitoringgruppe wahrgenommen werden.  

Falls der Bund oder der Kanton Bern ein entsprechendes Monitoring einführt, liefert die Mo-

nitoringgruppe die regionalen Daten und vertritt die regionalen Interessen.  

Zielsetzung Langfristige Sicherung des regionalen Holzbedarfes für die Erzeugung von Strom und Wärme 

Möglichst energie- und klimaeffiziente Nutzung des verfügbaren Energieholzangebots 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig Bildung einer Monitoringgruppe Regionalkonferenz Oberland-Ost 

in Zusammenarbeit mit Waldab-

teilung und Grossverbrauchern laufend Periodische Analyse des überregiona-

len Holzmarktes.  

Periodische Diskussion der Situation 

und schlägt bei Bedarf entsprechende 

Massnahmen vor. 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Zusammenhang mit Massnahmen M 11 bis M 23 und M 36 

Bemerkungen  
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 M 36 Effiziente Nutzung von Biomasse  

Standortgemeinden Matten, Wilderswil 

Ausgangslage Seit 2000 wird der Wärmeverbund "AVARI" schrittweise ausgebaut. Energieträger ist zu 99% 

Holz, zur Spitzendeckung und Redundanz wird Heizöl eingesetzt. Die Anzahl der Abnehmer soll 

in den nächsten Jahren weiter deutlich vergrössert werden. Zudem wird auch Wärme von der 

AVARI in den ARA-Wärmeverbund Unterseen eingespeist. 

Für den Kapazitätsausbau ist eine zweite Heizzentrale erforderlich. Die Grösse des AVARI-Ver-

bundes eignet sich sehr für die Integration einer Holz-WKK-Anlage (wärmegeführte Strompro-

duktion) oder auch für eine Pyrolyse-Anlage zur Produktion von Pflanzenkohle (Kohle als CO2-

Speicher mit Abwärmenutzung). Diese sehr energie- und klimaeffizienten Anlagen erfordern aus 

wirtschaftlichen Gründen eine hohe Betriebsdauer, die in einem grossen Verbund möglich ist. 

Zielsetzung 
– Kapazitätserhöhung des Wärmeverbundes "AVARI" 

– Effizienzsteigerung und/oder CO2-Speicherung  

– Beibehaltung des Anteils an erneuerbarer Wärmeerzeugung nahe 100% 

Wärmemenge Verbund Leistung: Sockelbetrieb in der 

Grössenordnung bis 5 MW  

Energieträger Holzschnitzel aus Waldholz und / oder Altholz 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig Machbarkeitsstudie AVARI AG 

mittelfristig Zonenrechtliche Voraussetzung schaffen Standortgemeinde 

 Realisierung und Betriebsoptimierung  AVARI AG 

Koordinationsstand  Zwischenergebnis 

Abhängigkeiten und                

Zielkonflikte 
Durch die vorgeschlagenen Nutzungen von Waldholz erhöht sich die erforderliche Holzmenge 

und verschlechtert das Ergebnis der lokalen Holzbilanz zusätzlich. Deshalb ist eine langfristige 

Sicherung der erforderlichen Holzlieferung eine wichtige Voraussetzung (vgl. M 35).  

Verbundgebiet «Bödeli» (M 11) 

Standorte für Energieanlagen im Nichtbaugebiet (M 31)  

mit Standortbezeichnung S 36 Energiezentrale Eichelti, ESP Flugplatz  

Bemerkungen  
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 M 51 Saisonale Speicherung 

Ausgangslage Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht die mittelfristige Abschaltung der Kernkraftwerke 

vor. Die wegfallende Produktion soll dabei vorwiegend durch erneuerbare Energien kompen-

siert werden. Der sich insbesondere im Winter abzeichnende Strom-Engpass sowie die Über-

produktion im Sommer erfordern einen Zubau der saisonalen Speicherkapazitäten.  

Eine entsprechende markante Erhöhung der Saisonspeicher kann durch eine konsequente 

Füllung der bestehenden Speicherseen im Sommerhalbjahr (reduzierte Wasserkraftnutzung 

im Sommer), durch eine Vergrösserung der bestehenden Speichervolumen oder durch den 

Bau zusätzlicher Speicherseen erreicht werden. Durch die Nutzung der neu entstehenden 

Gletscherseen könnten entsprechende zusätzliche Speichervolumen (mit grossem Druckge-

fälle) geschaffen und zudem die Hochwasserproblematik dieser neu entstehenden Seen ent-

schärft werden.  

Die RKOO unterstützt diese Bestrebungen, fordert jedoch eine sorgfältige Abwägung aller In-

teressen. Bei der Entwicklung entsprechender Projekte sind die verschiedenen Anspruchs-

gruppen (Kanton, Region, Standortgemeinden, Umweltverbände, Tourismus) frühzeitig mit-

einzubeziehen sowie die unterschiedlichen Interessen transparent darzulegen und nachvoll-

ziehbar zu bewerten.  

2020 hat das UVEK einen Runden Tisch Wasserkraft mit Vertretern aus der Politik, Energie-

dienstleistern und Umweltverbänden einberufen mit dem Ziel, die energetisch meistverspre-

chenden Projekte zu identifizieren, die mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Bio-

diversität und Landschaft umgesetzt werden können. In der gemeinsamen Erklärung des 

Runden Tisches Wasserkraft wurden am 13. Dez. 2021 die folgenden Projekte der Region OO 

zur Weiterverfolgung empfohlen: «Grimselsee», «Oberaarsee» und «Trift» mit einem totalen 

Speichervolumen zur zusätzlichen Winterstromproduktion von 520 GWh. 

Zielsetzung – Bereitstellung von zusätzlichen Speicherkapazitäten zur Erhöhung der Produktion von 

erneuerbarem Strom aus Wasserkraft im Winter 

– kooperativer Prozess zur Durchführung einer Optimierung der Projekte und sorgfältigen 

Abwägung der Interessen der Stromproduktion und des Tourismus und Landschafts-

schutzes durch frühzeitigen Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen (Kanton, 

Region, Umweltverbände, Tourismus)  

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

laufend Begleitung des kooperativen Planungs- 

und Optimierungsprozesses mit Wah-

rung regionaler Interessen 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 etappierte Realisierung  Werke 

Koordinationsstand  Festsetzung, Zwischenergebnis oder Vororientierung (gemäss Bezeichnung) 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 51.1 Erhöhung Staumauer Grimselsee (FS) 

S 51.2 Erhöhung -Speichervolumen Oberaarsee (VO) 

S 51.3 Speichersee Trift (FS) 

S 51.4 Fassung Minstigergletscher (VO) 

Bemerkungen 
vgl. Kapitel 4.2.1 Wasserkraft und bezüglich Gletscherseen NFP 61, 2012 

S 51.1 bis S 51.3 mit kantonaler Bedeutung (Richtplan Kanton Bern, C_18) 
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 M 52 Realisierung geplante Wasserkraftwerke  

Ausgangslage Derzeit sind in der Region Oberland-Ost rund zehn Projekte in Planung und Realisierung, wel-

che erheblich dazu beitragen können, die Produktionsziele der kantonalen Wassernutzungs-

strategie 2010 zu erreichen. Es handelt sich dabei um Erneuerungen und Optimierungen be-

stehender Kraftwerke, Ergänzungen von Kraftwerkanlagen und auch um zusätzliche Kraft-

werke sehr unterschiedlicher Grössen.  

Bei der Ausarbeitung der Projekte sind die verschiedenen Anspruchsgruppen (Kanton, Re-

gion, Standortgemeinden, Umweltverbände, Tourismus) frühzeitig miteinzubeziehen sowie 

die unterschiedlichen Interessen transparent darzulegen und nachvollziehbar zu bewerten. 

Zielsetzung 
– Erhöhung der Produktion von erneuerbarer Wasserkraft 

– Erhöhung des regionalen Selbstversorgungsgrades mit lokaler Stromproduktion für den 

eigenen Bedarf 

– Planung und Umsetzung der Projekte mit Berücksichtigung der verschiedenen An-

spruchsgruppen und Interessen 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Planung und Optimierung der Projek-

tideen unter Einbezug der Anspruchs-

gruppen und mit transparenten Prozes-

sen; kombiniert mit offener Information 

der lokalen Bevölkerung 

Werke 

in enger Zusammenarbeit mit 

kantonalen Amtsstellen und den 

lokalen Behörden 

 Bewilligungsverfahren AWA 

Werke, zuständige Amtsstellen 

Standortgemeinden 

laufend etappierte Realisierung der Erneuerun-

gen und bestehender Kraftwerkanlagen 

und von neuen Kraftwerken 

Werke 

Koordinationsstand  Festsetzung, Zwischenergebnis oder Vororientierung (gemäss Bezeichnung) 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 52.1 Sousbach, Lauterbrunnen (FS) 

S 52.2 Sandweidli, Gündlischwand (VO) 

S 52.3 Wilderswil (VO) 

S 52.4 Handeck 4, Guttannen (FS) 

S 52.5 Grimsel 4, Guttannen (FS) 

S 52.6 Grimsel 3, Guttannen (FS) 

S 52.7 Schattenhalb 2 (FS) 

S 52.8 Schattenhalb 1 (ZE) 

S 52.9 Saxetbach, Wilderswil (VO) 

S 52.10 Botchen am Giessbach, Brienz (ZE) 

Bemerkungen  
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 M 54 Abwasser-Kraftwerke 

Ausgangslage Das Gebiet der Regionalkonferenz Oberland-Ost verfügt über zahlreiche höher gelegene 

(touristische) Ortschaften, deren Abwasser ins Tal geleitet und dort gereinigt wird. Diese er-

heblichen Wassermengen müssen über grosse Höhendifferenzen abgeleitet werden und 

stellen ein erhebliches Energiepotenzial dar. Dabei bestehen keine Limiten bezüglich der Hö-

hendifferenz, jedoch sind Leitungsabschnitte ohne Zuleitungen nötig. 

So sollen möglicherweise die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) Grindelwald und Lauter-

brunnen mit der ARA Interlaken zusammengelegt werden. Beim Bau neuer Leitungen ist auf 

Abschnitten ohne grössere Zuleitungen die Erstellung von Druckleitungen für die Strompro-

duktion zu prüfen. 

Weitere zu prüfende Ortschaften sind Wengen, Mürren und Hasliberg. In Hasliberg sind vor 

allem die Leitungen nach Meiringen für eine solche Nutzung interessant.  

Zielsetzung Nutzung des Potenzials der Abwasserableitung über grosse Höhendifferenzen für die Strom-

produktion 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig Erarbeitung von  

Machbarkeitsstudien  

Standortgemeinden 

in Zusammenarbeit mit lokalen 

Werken  

kurz- bis mit-

telfristig 

bei Eignung: 

Planung, Finanzierung und Realisierung 

einer Pilotanlage 

lokale Werke 

mit Unterstützung von Bund und 

Kanton Bern 

mittel- bis 

langfristig 

allenfalls Realisierung weiterer Projekte lokale Werke 

laufend Betriebsoptimierungen, lokale Strom-

Vermarktung und Vermittlung von 

Fachinformationen  

lokale Werke  

in Zusammenarbeit mit RKOO 

Koordinationsstand  Vororientierung  

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
 

Bemerkungen Zusammenarbeit mit M 71 Energiekommission Oberland-Ost 
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 M 55 Trinkwasser-Kraftwerke 

Ausgangslage Viele Trinkwasserversorgungen verfügen über Zuleitungen mit einem erheblichen Druckge-

fälle zwischen der Quelle und dem Reservoir oder zwischen unterschiedlichen Druckstufen. 

Dieses Energiepotenzial kann zur Stromproduktion genutzt werden. In der Region Oberland-

Ost bestehen bereits rund 20 solcher Trinkwasser-Kraftwerke.  

Das weiter vorhandene Potenzial soll zusätzlich genutzt werden. Da es sich durchwegs um 

Kleinstkraftwerke handelt, werden sie in der Richtplankarte nicht dargestellt. 

Zielsetzung 
– Erhöhung der lokalen Stromproduktion für die Eigenversorgung 

– Nutzung des Potenzials der Trinkwasserversorgungen für die Stromproduktion 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig Erarbeitung einer Vorstudie zur Lokali-

sierung vorhandener Potenziale; Er-

mittlung der am besten geeigneten Po-

tenziale 

RKOO  

mit Beteiligung Kanton Bern und 

lokaler Werke 

kurz- bis mit-

telfristig 

Erarbeitung von Machbarkeitsstudien 

für die am besten geeigneten Projek-

tideen 

 

 Bewilligungsverfahren AWA 

Werke, zuständige Amtsstellen 

Standortgemeinden 

mittelfristig Planung und Realisierung geeigneter 

Projekte 

lokale Werke 

laufend Betriebsoptimierungen, Controlling und 

Information der Bevölkerung und von 

Fachkreisen 

lokale Werke 

Koordinationsstand  Zwischenergebnis  

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 55  Trinkwasserkraftwerk im Kleinwasserkraftwerk Eistlenbach (ZE) 

Bemerkungen Zusammenarbeit mit M 71 Energiekommission Oberland-Ost 
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 M 57 Alpine Solaranlagen 

Ausgangslage Die Sonneneinstrahlung in den Bergen ist im Durchschnitt 30% stärker als im Schweizer Mit-

telland. Besonders im Winter mit erhöhter Stromnachfrage, häufigen Nebellagen im Mittel-

land und mit erhöhter Strahlungsintensität in den Bergen dank den Reflektionen durch den 

Schnee ist die alpine Solarenergienutzung ein sehr interessantes Energiepotenzial.  

Mit der Sonnenenergie kann entweder Strom produziert oder die Wärme in Solaranlagen zur 

Erzeugung von Brauchwarmwasser genutzt werden. Auch für abgelegene Ferienhäuser kann 

so eine Heizungsunterstützung oder unabhängige Stromversorgung gewährleistet werden.  

Zur Steigerung der Winterstromproduktion fördert der Bund zusätzlich alpine Photovoltaik-

Grossanlagen und hat dazu vereinfachte Planungs- und Bewilligungsverfahren eingeführt. 

Der Kanton Bern koordiniert entsprechende Projekte mit den Werken, den Gemeinden und 

den Umweltverbänden. Gleichzeitig sind die Leitungsnetze auf die erforderlichen Kapazitä-

ten auszubauen.  

Alpine Solaranlagen bestehen bereits an den Staumauern des Räterichsbodensees und des 

Oberarsees in Guttannen. 

Zielsetzung Steigerung der solaren Stromproduktion und der direkten Nutzung vor Ort sowie die Förde-

rung der Erzeugung von Brauchwarmwasser durch thermische Solaranlagen 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurzfristig Prüfen, projektieren und realisieren von 

PV-Grossanlagen im alpinen Raum 

Werke in Kooperation mit Kanton, 

Region und Standortgemeinden 

kurzfristig gemeinsame Werbeaktionen und  

Information der Gemeinden, den Wer-

ken und lokalen Fachpartnern; Realisie-

rung von Pilotprojekten  

Koordination durch Energiekom-

mission Oberland-Ost in Zusam-

menarbeit mit Werken, Fachpart-

nern, Energieberatern 

laufend Beratung zum Bau von Photovoltaikan-

lagen, Vermittlung von Finanzbeiträgen 

Regionale Energieberatung 

laufend Beratung zur Nutzung der thermischen 

Solarenergie bei Heizungsersatz 

Regionale Energieberatung 

Koordinationsstand  Festsetzung, Zwischenergebnis oder Vororientierung (gemäss Bezeichnung) 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
S 57.1 Schwimmende PV-Anlagen Brienzersee (ZE) 

S 57.2 Schiltgrat, Lauterbrunnen, IBI+ (ZE) 

S 57.3 Hintisberg, Lütschental, Jungfraubahnen (FS) 

S 57.4 Käserstatt, Hasliberg, 12 MW, IWB (ZE) 

S 57.5 Gemschberg, Grindelwald, 12 MW, BKW (ZE) 

S 57.6 Oberjoch, Grindelwald, 10 MW, BKW (ZE) 

S 57.7 Tschingel West, Schattenhalb, 12 MW, BKW (ZE) 

S 57.8 Tschingel Ost, Schattenhalb, 12 MW, BKW (FS) 

Bemerkungen In den "Richtlinien baubewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien" hat 

der Kanton festgelegt, welche Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien von der Baube-

willigungspflicht befreit sind.  
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 M 71 Energiekommission Oberland-Ost 

Ausgangslage Die Umsetzung der Massnahmen des regionalen Teilrichtplans Energie wird sich über viele 

Jahre erstrecken. Die Energiekommission Oberland-Ost koordiniert und überprüft die Um-

setzung der einzelnen Projekte auf regionaler Stufe. Sie übernimmt somit die Vollzugskon-

trolle. Sie passt bei Handlungsbedarf die Umsetzungsprioritäten an und ergreift bzw. koor-

diniert die dafür notwendigen Massnahmen. Das Gremium steht mit den Energieversor-

gern, der regionalen Energieberatung und den kantonalen Ämtern sowie mit der Koordina-

tionsgruppe Energie Bödeli im Informationsaustausch und ist für deren Qualitätssicherung 

verantwortlich. Zudem ergreift es flankierende Massnahmen, wie Informationskampagnen 

oder Energieberatungen für Hausbesitzer und KMU.  

Zielsetzung 
– Koordination der Umsetzung der Massnahmen  

– Feststellen von Handlungsbedarf und Beantragen der nötigen Massnahmen 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis 

mittelfristig 

– Überprüfen, ob bestehendes Gremium mit Vertre-

tern der Koordinationsgruppe Energie Bödeli und 

der Energiestadt erweitert werden soll. 

Regionalkonferenz  

Oberland-Ost  

laufend  – Veranlassen und Begleiten von spezifischen Vertie-

fungsstudien  

– Koordination der Projekte mit Vollzugskontrolle 

– Förderung Erfahrungsaustausch zwischen den Ge-

meinden 

– jährliche Erarbeitung eines Statusberichts zum 

Stand der Umsetzung der Massnahmen  

– fachlicher Ansprechpartner der Region gegenüber 

dem Kanton 

– Begleitung und Beurteilung einer periodischen 

Wirkungskontrolle des TRPE (z.B. alle 5 Jahre, Basis 

2012) 

– Informationskampagnen und regionale Aktionen 

(bei Bedarf) 

– Sicherstellen des Austausches mit Koordinations-

gruppe Energie Bödeli 

Energiekommis-

sion  

Oberland-Ost in 

Zusammenarbeit 

mit Energieversor-

gern und regiona-

ler Energiebera-

tung  

Koordinationsstand  Festsetzung  

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
– Um den Zielkonflikt mit dem Landschafts- und Naturschutz zu reduzieren, ist der frühe 

Einbezug der Umweltverbände in laufende Verfahren sicherzustellen und sind die An-

liegen der einzelnen Interessenverbände zu koordinieren. 

Bemerkungen Die Energiekommission ist über die Teilregionen organisiert; bei Bedarf ist der Beizug zu-

sätzlicher Mitglieder und Berater (ohne Stimmrecht) möglich.  
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 M 74 Energieberatung 

Ausgangslage Bei der Umsetzung der Ziele des Teilrichtplans Energie spielen die Liegenschaftenbesitzer 

eine wichtige Rolle, da sie Effizienzmassnahmen und die Erhöhung des Anteils von erneuer-

baren Energien zu einem grossen Anteil zu tragen haben. Dementsprechend kommt der Sen-

sibilisierung, Beratung und Information der Liegenschaftenbesitzer sowie der Bevölkerung zu 

den Umsetzungsmassnahmen eine grosse Bedeutung zu. Im Speziellen besitzen Zweitwoh-

nungen ein grosses Energiesparpotenzial, da sie trotz teils sehr langen Abwesenheiten be-

heizt werden.  

Der Kanton fördert die Erstellung eines Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK®Plus). 

Ein zertifizierter Experte beurteilt die Gebäudehülle, die Haustechnik und den Energiever-

brauch für Wärme und Strom eines Gebäudes und erstellt ein passendes Sanierungskonzept.  

Zielsetzung 
– Förderung von Effizienzmassnahmen und Nutzung erneuerbarer Energie  

– Beratung von Gemeinden und Grundbesitzer beim Ersatz von Elektroheizungen 

– Information der Bevölkerung über Energiesparmassnahmen  

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis 

mittelfristig 

Organisation von Informationsveranstaltungen 

und Aktionen zu Heizungserneuerung, Gebäu-

dehüllensanierung und Effizienzmassnahmen 

bei Zweitwohnungen  

GEAK®-Experten in Zusammenar-

beit mit regionaler Energiebera-

tung und den Gemeinden 

laufend – Beratung der Liegenschaftenbesitzer über 

massgeschneiderte, energetisch sinnvolle 

Sanierungsmassnahmen und entspre-

chende Fördermöglichkeiten und Wahl der 

Wärmeversorgung 

– Informationsaustausch mit GEAK®-Experten 

über Aktuelles der Region 

– Ausarbeitung von Machbarkeitsstudien für 

Quartiere mit hohem Sanierungsbedarf 

– Information der Zweitwohnungsbesitzer 

über mögliche Energieeinsparungen (z.B. 

Temperaturabsenkung bei Abwesenheit, 

Fernsteuerung der Heizung) 

GEAK®-Experten, regionaler Ener-

gieberater in Zusammenarbeit mit 

der Energiekommission Oberland-

Ost 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Zusammenhang mit M 71 und M 75 

Bemerkungen Die Energieberatung wird durch den Kanton Bern mitfinanziert 
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 M 75 Motivation und Information 

Ausgangslage Zur Realisierung der angestrebten Ziele sind die verschiedenen Aktivitäten und Angebote 

(z.B. diverse Fördermöglichkeiten) mit Informationskampagnen aktiv zu kommunizieren. 

Durch die Kommunikation der Möglichkeiten zum Energiesparen in den Bereichen Wärme 

und Strom sowie bei der Mobilität sollen Bevölkerung und Touristen verstärkt auf das Thema 

Energie sensibilisiert werden.  

So sollen auch vorbildliche Projekte und innovative Unternehmen in der Region vorgestellt 

werden. Gefördert werden soll auch der Ausbau des ÖV-Angebotes im Zusammenhang mit 

touristischen Grossanlässen, des Tagestourismus in die Skigebiete (z.B. kombinierte Ange-

bote der Bergbahnen und der Anbieter von Transportdienstleistungen) und der Elektro-Mo-

bilität (Errichtung von Ladestationen, Einsatz von Elektro-Pistenfahrzeugen etc.).  

Auch lassen sich einzelne Energieproduktions-Anlagen erlebbar machen (z.B. Attraktion Stau-

seen, Besichtigungsmöglichkeiten der KWO-Kraftwerke, Klimapfade).  

Zielsetzung 
– Förderung von Effizienzmassnahmen und Nutzung erneuerbarer Energie  

– umfassender Einbezug der Tourismusbranche in die Information und Umsetzung von 

Effizienzmassnahmen 

– Information der Bevölkerung über Energiesparmassnahmen 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

laufend – Informationsveranstaltungen für 

lokale Tourismusvereine und Hote-

liers zu diversen Energie-Themen 

– Veranstaltungen, Aktionen, Besich-

tigungen, Ausstellungen gemein-

sam mit dem lokalen Gewerbe (Sa-

nierung, Bau, Heizung & Lüftung) 

– Veranstaltungen für Ferienhausbe-

sitzer und Touristen 

Regionale Energiekommission 

in Zusammenarbeit mit Energie-

beratung, Gemeinden, Tourismus-

organisationen, Gewerbe und re-

gionaler Energieberatung und 

weiteren Interessengruppen. 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Zusammenhang mit M 71 und M 74 

Bemerkungen  
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 M 76 Energiedienstleister 

Ausgangslage Die Energiedienstleister spielen in der Umsetzung von Effizienzmassnahmen und der gestei-

gerten Nutzung von erneuerbaren Energien eine wichtige Schlüsselrolle, sowohl als Strom-

produzenten und Energieversorger als auch in der Funktion als Contractor (Erstellung und 

Betrieb von Nahwärmeverbunden).  

Damit erhält der Einbezug der Energiedienstleister in die Umsetzung des Teilrichtplanes 

Energie der Regionalkonferenz Oberland-Ost eine hohe Bedeutung. Durch ein gemeinsames 

und koordiniertes Vorgehen soll eine effiziente Umsetzung erreicht werden. 

Mittels Eigentümerstrategien für Energiedienstleister können gemeinsame, konkrete Ziele 

verbindlich verankert und mit Vereinbarungen Rechte und Pflichten der Vertragspartner zum 

Aufbau von Energieverbunden geregelt werden. 

Art. 68 Abs. 3 BauG bietet den Gemeinden zudem die Möglichkeit, die Verbindlichkeit des 

Teilrichtplanes Energie Oberland-Ost auf die Energieversorger auszudehnen.1 Die Ausdeh-

nung der Verbindlichkeit auf die Energieversorger ist nur mit der jeweiligen Zustimmung des 

Werkträgers (z.B. des Verwaltungsrates) möglich. 

Zielsetzung 
– eine wirksame und koordinierte Umsetzung sicherstellen 

– Abstimmung aller Akteure auf gemeinsame Ziele 

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

Erarbeitung und Beschluss von Eigentü-

merstrategien 

Trägerschaften gemeinsam mit 

Verwaltungsräten der Energie-

dienstleister 

laufend Erarbeitung und Unterzeichnung von 

Konzessions- oder Zusammenarbeits-

verträgen zwischen Standortgemein-

den und Energiedienstleistern für Wär-

meverbunde 

Standortgemeinden 

Koordinationsstand  Zwischenergebnis 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
 

Bemerkungen  

 

 

 

1  Art. 68 Abs. 3 BauG 
"Die Richtpläne binden die Gemeindebehörden. Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag der Gemeinde 
die Verbindlichkeit auf zustimmende regionale Organe und kantonale Behörden sowie auf besondere Er-
schliessungsträger ausdehnen". 
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 M 77 Regionales Controlling 

Ausgangslage Das Überprüfen der Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen erfordert ein periodisches 

Monitoring der festgelegten Ziele des Teilrichtplans Energie Oberland-Ost. Neben der Voll-

zugskontrolle durch die Energiekommission (vgl. M 71) soll ein einfache Wirkungskontrolle 

aufgebaut werden: anhand von einigen wenigen, aussagekräftigen Kennwerten wird die Ziel-

erreichung durch eine noch zu bezeichnende Controllingstelle periodisch überprüft (Wir-

kungskontrolle).  

Zielsetzung 
– periodisches Monitoring der Zielerreichung  

– Rapportierung an die Regionalkonferenz und die Gemeinden  

Vorgehen Termine Schritte Federführung 

kurz- bis mit-

telfristig 

– Periodische Optimierung des Con-

trollingsystems unter Berücksichti-

gung des kant. Datensystems 

Regionale Energiekommission (al-

lenfalls mit Einbezug Fachberater) 

laufend  – 4-jährliches Monitoring der Kenn-

werte der einzelnen Massnahmen-

gebiete 

– Rapport an die Regionalkonferenz 

oder an die regionale Energiekom-

mission (M 71) 

– öffentliche Information 

Energieberatung OO in Zusam-

menarbeit mit der regionalen 

Energiekommission 

Koordinationsstand  Festsetzung 

Abhängigkeiten und 

Zielkonflikte 
Mit Bezug zu M 71 Energiekommission und M 35 Monitoring Energieholzmarkt  

Bemerkungen  
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Glossar und Abkürzungen  

Abkürzung für Jahr 

Amt für Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern 

Abwasserreinigungsanlage 

Amt für Umweltkoordination und Energie Kanton Bern 

Amt für Wasser und Abfall Kanton Bern 

Brauchwarmwasser ist erwärmtes Trinkwasser im Temperaturbereich bis üblicherweise 60 

°C für den täglichen Gebrauch in der Küche und im Bad. 

Kohlendioxid. Dieses Treibhausgas entsteht z.B. bei der Verbrennung von Heizöl und Erdgas. 

Unter Contracting wird hier die Übertragung einer Versorgungsaufgabe auf ein Dienstleis-

tungsunternehmen, z.B. Energieversorger (Contractor), verstanden. In dieser Anwendungs-

form bezieht sich der Begriff auf die Bereitstellung bzw. Lieferung von Wärme, Kälte oder 

Strom sowie den Betrieb zugehöriger Anlagen. 

siehe Koordinationsstand  

Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK®) bestimmt wie viel Energie ein Wohnge-

bäude, Verwaltungs- oder Schulbau bei standardisierter Benutzung für Heizung, Warmwas-

ser, Beleuchtung und andere elektrische Verbraucher benötigt. Er schafft einen Vergleich zu 

anderen Gebäuden und gibt Hinweise für Verbesserungsmassnahmen.  

Gigawattstunden, Einheit für Energie. 1'000 Gigawattstunden ergeben 1 Terawattstunde 

(TWh). 

Festsetzungen sind Vorhaben, die mit Blick auf die wesentlichen räumlichen Auswirkungen 

bereits abgestimmt, koordiniert und abgeklärt sind.  

Zwischenergebnisse sind Vorhaben, die noch nicht abgestimmt sind, für die sich aber klare 

Aussagen zu den weiteren Abstimmungs-, Koordinations- und Abklärungsschritten machen 

lassen.  

Vororientierungen sind Vorhaben, die sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderli-

chen Mass umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Raumes 

haben können. 

Kilowatt, Einheit für Leistung. Die Heizungsanlage eines Einfamilienhauses hat zwischen 10 

und 20 kW Heizleistung. Damit werden jährlich zwischen 20'000 und 40'000 kWh/a Heiz-

wärme (Energie) erzeugt. 

Kilowattstunden, Einheit für Energie. 1'000 Kilowattstunden ergeben 1 Megawattstunde 

(MWh). 

Muss ein System in allen möglichen Betriebszuständen die erforderliche Heizleistung erbrin-

gen, spricht man von monovalenten Systemen. Bei bivalenten Systemen werden zusätzliche 

Erzeuger zur Abdeckung der Spitzenlasten alternativ oder parallel zugeschaltet. 

Megawattstunden, Einheit für Energie. 1'000 Megawattstunden ergeben 1 Gigawattstunde 

(GWh). 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

a 

AGR 

ARA 

AUE 

AWA 

Brauchwarmwasser 

CO2 

Contracting 

Festsetzung 

GEAK® 

GWh 

Koordinationsstand  

kW 

kWh 

Mono- und bivalente Systeme 

MWh 

RKOO 
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Diese Heizungsanlage wird so dimensioniert, dass damit nur Bedarfsspitzen gedeckt wer-

den. Die Basis-Wärmebereitstellung wird mit einem anderen Energieträger erzeugt (biva-

lente Systeme). 

In der Heizungstechnik ist die Vorlauftemperatur die Temperatur des wärmeübertragenden 

Mediums nach dem Erhitzen durch eine Wärmequelle (z.B. Solarkollektor, Gasheizung), das 

in das Verteilersystem (z.B. Rohrleitung) geleitet wird. 

siehe Koordinationsstand  

Diese Grösse sagt aus, wie hoch der Wärmebedarf pro Einheit Siedlungsgebiet ist (z.B. in 

MWh/a pro Hektare). 

In Wärmekraftkopplungsanlagen werden fossile Brennstoffe oder Biomasse in hochwertige 

Elektrizität und Nutzwärme umgewandelt. Dabei entsteht mittel- bis hochwertige nutzbare 

Abwärme. WKK-Anlagen sind unter voller Nutzung der entstehenden Abwärme zu betrei-

ben (wärmegeführt). 

siehe Koordinationsstand  

 

 

 

Spitzenkessel 

Vorlauftemperatur 

Vororientierung 

Wärmebedarfsdichte 

Wärmekraftkopplung (WKK) 

Zwischenergebnis  


